
11-330 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebungsperiode 

27.12.1966 

128/A o B. 

zu 127/J 
A n f ~ a g e b e a n t W 0 l' tun g 

des Bundesministers für Inneres,Dr.H e t zen aue l' 

auf die Anfrage der Abgeordneten T haI h a m m e l' und Genossen, 

betreffend Abänderung und Anwendung des Fremdenpolizeigesetzes. 

-.-.-.-.-.-.-.-

- In Beantwortung-der von den-Herren_Abgeordneten Thalhammer, Jungwirth, 

Horejs und Genossen am 29. November 1966 anmLch gerichteten Anfrage, be­

treffend Abänderung und Anwendung des FremdenpoJizeigesetzes, beehre ich mich, 

nachstehendes-mitzuteilen: 

- Der in der·Anfrage·vertretenen Rechtsansicht, die der Verwaltungsbehörde 

durch die Bestimmung. des §3 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 lit.b des 

FremdenpoJizeigesetzes,- BGBLNr.75/1954,' eingeräumte Möglichkeit, gegen 

Fremde('wegen. einer -gerichtlichen .Verurteilung auch dann ein Aufenthal ts­

verbot zu verhängen, .. wenn das Gericht anläßlich der Verurteilung vom Aus­

spruch derLandesverweisung-Abst~d genommen hat, sei verfassungsrechtlich 

nicht unbedenklich, kann ich·nicht beipflichten. 

Die gerichtliche·LandesvevYieisung ist eine Nebenstrafe ("«gI. Entschei­

dung des OLG. Wien vom 22.2.1946, ÖJZ. Nr.106/46), für deren Ausspruch -

so ferne er nichtohnedies.obligatorisch ist - die Strafzumessungsgründe, 

also primär der Schuldgehalt der strafbaren Handlung,. maßgebend sind. Bei der 

Erlassung eines Aufenthaltsverboteshandelt es sich hingegen nicht um eine 

Strafe, sondern um eine präventive Maßnahme polizeilicher Natur, durch die 

die österreichische Bevölkerung vor einem Fremden, dessen weiterer Aufenthalt 

im Bundesgebiet die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder 

anderen öffentlichen Interessen zuwiderläuft, geschützt werden soll. Ein 

Aufenthaltsverbot gegen einen Fremden, der von einem inländischen Gericht ve 

verurteilt worden ist, kann daher nur dann erlassen werden, wenn abgesehen 

von der Verurteilung Umstände. gegeben sind, die - ohne daß sie mit cJier:- -'. 

strafbaren Tat in einem K,usalzusammenhang stehen müssen - die Annahme zu ... 

lassen, daß ein weiterer Aufenthalt des Fremden im Bundesgebiet die öffent­

liche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit gefährden oder anderen öffentlichen Inter­

essen zuwiderlaufen würde. 
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128/A.B o 

zu 127/J - 2 -
Für die·Verhängung·eines ,Aufenthaltsverbotes·sind also nach dem Ge­

setz gänzlich·andere,Voraussetzungen'erforderlich·als für den Ausspruch 

einer Landesverweisung,-sodaß'keinesfalls von ein und derselben Sache ge~:~0 

sprochen-werden·kann·(vgl •. auch·die·Entscheidung·des OGH. vom 12.5.1924, 

in·der·darauf-hLngewiesen.wird,-daß·eine·gerichtliche·Landesverweisung und 

eine 1m Sinne-des Gesetzes vom 27.7.1871,-RGBl.Nr.88, seitens der Polizei 

verfügte-Abschaffung,-also-eine.polizeiliche.Ausweisung, auch nebeneinander 

bestehen k~nnen,SSt~IV/45). 

In diesem .Zusammenhang ·ist . schließlich auch· darauf hinzuweisen, daß 

es rechtspolitisch.nicht-vertretbar.wäre,-einen.Fremden,.der einer gericht­

lieh,:, strafbaren .Handlung. schuldig. erkannt wurde, fremdenpolizeilich besser 

zu stollen als einen Fremden"bei dem kein.gerichtlich strafbarer Tatbe­

standvorliegt. 

Auch die.Auffassung,.daßdie·B~stimmung, .. des § 3 des Fremdenpolizei­

gesetzes unter dem Gesichtswinkel der europäischen Integration nicht mehr 

zeitgemäß sei, .. vermag ich nicht zu teilen,. Ich be jah~-' alle Bestrebungen, die 

Niederlassungsfreiheit.in Europa großzügig zu erweitern, bin jedoch der 

Ansicht,· daß im Interesse der österreichischen Bevölkerung kriminelle Ele­

mentenicht in den Genuß.derNiederlassungsfreiheit gelangen dürfen. Aus 

dem Umstand, daß es sich· bei der Er.lassüng.:-eir.res Aufenthaltsverbotes um eine 

präventive Haßnahme·handelt, ergibt sich für die Sicherheitsbehörden die 

zwingende Verpflichtung,. auf die allseitigen Verhältnisse des Fremden Be­

dacht·zu nehmen"wobei insbesondere auch zu prüfen ist, ob eine Resoziali­

sierung des·Fremden·erwartet werden kann. Kommt die Sicherheitsbehörde zu 

dieser-Auffassung und sprecehen keine anderen zwingenden öffentlichen Inter­

essen gegen·einen-weiteren,Aufenthalt.des Fremden, so hat sie von der 

Erlassung eines·Aufenthaltsverbotes·Abstand ~u nehmen. 

DieSicherheitsbehörden·sindütdem Runderlaß des Bundesministeriums 

für Inneres vom 18.6.1954,.Zah180~811-4/54t ausdrücklich auf den unter'~ 

Punkt 3 der·Anfrage'erwähnten·Ausschußbericht des Nationalrates zu § ;3 des 

Fremdenpolizeigesetzes aufmerksam gemacht und angewiesen worden, sich den in 

dem Ausschußbericht zum Ausdruck gebrachten Standpunkt des Gesetzgebers 

zu eigen zu machen. 

Hir ist kein Fall·bekannt, in dem eine Sicherheitsbehörde dieser 

Weisung zuwider~eh;ndelt oder gar gegen einen Fremden, dem der Herr Bundes­

. präsident'im·Gna:denwege'die·LandesveTweisung nachgesehen hat, ein Aufent­
hii:lt-~~erbbi? t er1:ässen iHä:et~r0I-cli l~bfn 1 J ... ·e d6&h ::ge~6st~efstS~CirfCtnngef~i ~b C "J'e-

".f' ' ~rll..,- 0. TI ~ 

den Fall, in dem nach Ansicht der Herren Abgeordneten zu Unrecht ein Aufent~. __ ti 

haltsverbot gegen einen Fremdel erlassen worden ist, eingehend zu überprüfen. 
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Aus denvorstehendeneAusführungen·ergibt·sich, 

1.) daß keine Veranl.ssunggegeben ist, legislative Vorarbeiten 

für eine Novellierung,der Bestimmung des § 3 des Fremdenpolizeigesetzes 

zu be ginnen, und 

2.) daß die Erteilung-einer Weisung an die mit der Vollziehung 

des Fremdenpolizeigesetzes betrauten Behörden, in den Fällender in 

der An·frage erwähnten -Art von· einer strengen Anwendung des Fremden­

polizeigesetzes.Abstandru·nehmen,.nurdann notwendig erschiene, wenn 

mir konkrete AtlhaItspunkte·dafür gegeben würden, daß das Fremdenpolizei­

gesetz von Sicherheitsbehörden entgegen dem eindeutig zum Ausdruck ge­

brachten Standpunkt des Gesetzgebers angewendet worden ist. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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